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1 Einleitung 

 

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und wichtiger Ziele der Flächennutzungsplanänderung 

 

Der Markt Rüdenhausen plant die 4. Änderung des Flächennutzungsplans. Im rechts-

kräftigen Flächennutzungsplan ist das Plangebiet bisher größtenteils als Fläche für die 

Landwirtschaft dargestellt. Die Darstellung soll geändert werden in Wohnbaufläche, 

gemischte Baufläche und gewerbliche Baufläche, um damit die bauleitplanerischen 

Voraussetzungen für das ortsabrundende Plangebiet und den entsprechenden Bebau-

ungsplan „Koppen“ zu schaffen. 

 

Bei der Änderung von Bauleitplänen ist gemäß § 2 a BauGB für die Belange des Um-

weltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, 

in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem 

Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. 

 

Da Flächennutzungsplan und Bebauungsplan im Parallelverfahren geändert bzw. auf-

gestellt werden, sind zwei getrennte Umweltberichte zu erstellen. Der Umweltbericht 

zum Bebauungsplan enthält genauere Informationen zu den verschiedenen Schutz-

gütern, ebenso zu den Vermeidungsmaßnahmen. 

 

 

1.2 Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten umweltrelevanten Ziele 

 

Umweltrelevante Ziele allgemeiner Art sind im Bundesnaturschutzgesetz (Schutz, Pflege 

und Entwicklung von Natur und Landschaft) und im Baugesetzbuch (Berücksichtigung 

der Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung der Bauleitpläne, sparsamer 

Umgang mit Grund und Boden) enthalten. Daneben finden sich Ziele in folgenden Fach-

gesetzen und Fachplänen. 

 

Regionalplan 

Der Geltungsbereich liegt nicht in einem landschaftlichen Vorbehaltsgebiet nach dem 

Regionalplan der Region (2) Würzburg. Einschränkende Aussagen aus der Regional-

planung liegen für den Geltungsbereich nicht vor. 
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Immissionsschutz 

Vorgaben zum Immissionsschutz finden sich in der TA Lärm, der 16. Verordnung zur 

Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung) 

und in der DIN 18 005 (Schallschutz im Städtebau). Notwendige aktive und passive 

Schallschutzmaßnahmen werden in einem Lärmgutachten ermittelt und im Bebauungs-

plan festgesetzt. 

 

Belange der Baukultur und Denkmalpflege 

Nach dem Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler (DSchG) haben die Gemein-

den bei ihrer Tätigkeit, vor allem im Rahmen der Bauleitplanung, auf die Belange des 

Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, insbesondere auf die Erhaltung von Ensem-

bles, angemessen Rücksicht zu nehmen. 

 

Im Geltungsbereich sowie in der näheren Umgebung sind keine Bodendenkmäler 

bekannt. 

 

Naturschutzrecht (BNatSchG und BayNatSchG) 

Im Geltungsbereich sind keine amtlich kartierten Biotope sowie Schutzgebiete oder 

Schutzobjekte nach Naturschutzrecht (Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete, 

geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler) oder Natura 2000-Gebiete vor-

handen.  

 

Etwa 1,2 km westlich vom Geltungsbereich beginnt das Vogelschutzgebiet (SPA) 6227-

471 (Südliches Steigerwaldvorland). Aufgrund der Entfernung sind keine direkten oder 

indirekten Auswirkungen durch die Aufstellung des vorliegenden Bauleitplans zu erwar-

ten. 

 

Etwa 90 m nördlich vom Geltungsbereich verläuft der Schoßbach, der teilweise in der 

bayerischen Biotopkartierung erfasst ist (Biotop Nr. 6228-1049, Schoßbach mit Auen-

gehölzsaum zwischen Abtswind und Rüdenhausen). Aufgrund der Entfernung sind keine 

direkten oder indirekten Auswirkungen durch die Aufstellung des vorliegenden Bauleit-

plans zu erwarten. 

 

Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) Landkreis Kitzingen  

Im Arten- und Biotopschutzprogramm des Bayerischen Landesamts für Umwelt für den 

Landkreis Kitzingen sind als allgemeine Ziele genannt: 
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 Erhöhung der Strukturvielfalt (…), u. a. Anlage von Alleen und Baumgruppen an 

Straßen und Wegen, Streuobstgürtel in Siedlungsnähe 

 

 

 

2 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen 

einschließlich der Prognose bei der Durchführung der Planung 

 

2.1 Kurzbeschreibung des Untersuchungsgebietes 

 

Lage 

Das Plangebiet liegt nordöstlich der bestehenden Bebauung von Rüdenhausen und 

schließt sich unmittelbar daran an. Östlich davon verläuft die Ortsumfahrung Rüden-

hausen (B 286), ca. 600 m nördlich davon die Bundesautobahn A 3 mit der Anschluss-

stelle Wiesentheid. 

 

Der Geltungsbereich wird derzeit größtenteils landwirtschaftlich genutzt. Im Südwesten 

des Geltungsbereichs finden sich die rückwärtigen Bereiche ehemaliger landwirtschaft-

licher Anwesen. 

 

Naturraum und Topographie 

Das Planungsgebiet befindet sich im Bereich der „Mainfränkischen Platten“ (D56) und 

gehört zum Naturraum „Steigerwaldvorland“ (137 bzw. 137-A), das sich als flachwellige 

Ebene durch eine geringe Reliefenergie auszeichnet.  

 

Der Geltungsbereich hat ein leichtes Gefälle von Südost (ca. 270 m ü. NN) nach Nord-

west (ca. 260 m ü. NN). 

 

Geologie 

Geologisch gesehen ist das Steigerwaldvorland eine flachwellige Lettenkeuperebene, 

die teilweise mit Sand oder Löss bedeckt ist. 

 

Klima 

Das Plangebiet gehört zum fränkischen Trockengebiet im Windschatten der Mittel-

gebirge, das eine mittlere Jahrestemperatur von 8-9 °C aufweist. Die jährlichen Nieder-

schläge liegen unter 600 mm. 
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Potenziell natürliche Vegetation 

Als potentiell natürliche Vegetation bezeichnet man das Endstadium einer ungestörten 

Vegetationsentwicklung an einem Standort, das sich unter heutigen Umweltbedin-

gungen einstellen würde, wenn jeglicher menschliche Einfluss aufhören würde. Für 

Gehölzpflanzungen sollten bevorzugt Arten der potentiell natürlichen Vegetation ver-

wendet werden, da diese für sie günstige Wachstumsbedingungen vorfinden. Im Unter-

suchungsgebiet wäre dies der Bergseggen-Waldmeister-Buchenwald im Komplex mit 

Bergseggen-Hainsimsen-Buchenwald. 

 

Nutzung und reale Vegetation 

Beim Plangebiet handelt es sich größtenteils um landwirtschaftlich genutzte Flächen 

(Acker, Ackerbrache, Grünland).  

 

 

2.2 Schutzgut Mensch (Wohnfunktion, Erholungsfunktion) 

 

Bestand 

Der überplante Bereich ist im Flächennutzungsplan des Marktes Rüdenhausen als Fläche 

für die Landwirtschaft dargestellt und schließt sich nordöstlich an den Altort an. Vor-

belastungen bestehen in Form von Lärm- und Schadstoffemissionen (Straßenverkehr) 

von der A 3 und der B 286. 

 

Im Südosten grenzt das Sportgelände des Turn- und Sportvereins Rüdenhausen e.V. an 

den Geltungsbereich. Dort findet derzeit kein aktiver Sportbetrieb statt, jedoch sind 

eventuelle zukünftige Lärmemissionen in der schalltechnischen Untersuchung zu 

berücksichtigen. 

 

Nördlich des Geltungsbereichs befindet sich zudem das Gewerbegebiet „Rüdenhausen 

Nord“, dessen Emissionskontingente in den Berechnungen im Schalltechnischen Gut-

achten miteinbezogen werden. Zum Zeitpunkt der hier durchgeführten Untersuchungen 

befindet sich nördlich des Geltungsbereichs ein weiteres Gewerbegebiet sowie ein 

Sondergebiet mit Lebensmittel- und Fachmarkt in Planung. Da aktuell keine Emissionen 

bekannt sind, wurden die Schallleistungspegel für Industrie- und Gewerbegebiete nach 

DIN 18005-1 herangezogen. 

 

Aufgrund dieser Vorbelastungen ist die Bedeutung des Plangebiets in Bezug auf die 

Wohn- und Erholungsfunktion als eingeschränkt zu bewerten. 
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Markierte Wander- oder Radwanderwege sind im Plangebiet oder im näheren Umgriff 

nicht vorhanden; die Bedeutung für die Erholungsnutzung liegt in der wohnortnahen 

Nutzung durch Spaziergänger usw. 

 

Umweltauswirkungen 

Durch die Änderung der bisherigen Darstellung im rechtskräftigen Flächennutzungsplan 

sind Zusatzbelastungen in Bezug auf Lärmemissionen zu erwarten. Die Ermittlung evtl. 

notwendiger Schutzmaßnahmen erfolgt im Rahmen des Bebauungsplans aufgrund der 

schalltechnischen Untersuchung. 

 

 

2.3 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

 

Bestand 

Der Änderungsbereich wird derzeit größtenteils landwirtschaftlich genutzt. Schutz-

gebiete oder Schutzobjekte nach Naturschutzrecht (z. B. FFH-Gebiete, Naturschutz-

gebiete oder kartierte Biotope) sind nicht vorhanden. Faunistische Bedeutung hat das 

Planungsgebiet v. a. als Lebensraum für boden- und heckenbrütende Vogelarten. Die 

Ergebnisse der im Frühling und Sommer 2023 durchgeführten faunistischen Bestands-

erfassungen sind Grundlage für den Artenschutzbeitrag, der die erforderlichen Ver-

meidungs- und Ausgleichsmaßnahmen darstellt, die im Bebauungsplan festzusetzen 

sind. 

 

Umweltauswirkungen 

Durch die Änderung der bisherigen Darstellung im rechtskräftigen Flächennutzungsplan 

von Fläche für die Landwirtschaft in Wohnbaufläche, gemischte Baufläche und gewerb-

liche Baufläche ergeben sich für die landwirtschaftlich genutzten Flächen wesentliche 

Änderungen hinsichtlich der Umweltauswirkungen auf das Schutzgut „Tiere und Pflan-

zen“, insbesondere im Hinblick auf den Verlust an Lebensräumen. 

 

Die dauerhafte Flächeninanspruchnahme und flächige Bodenversiegelung bewirken den 

Verlust von Flächen mit Lebensraumfunktion. Davon betroffen sind u. a. Lebensräume 

von hecken- und bodenbrütenden Vogelarten. Im Rahmen des Bebauungsplan-

verfahrens ist eine artenschutzrechtliche Prüfung erforderlich, um notwendige Vermei-

dungs- oder Ausgleichsmaßnahmen zu ermitteln, sowie die Anwendung der Eingriffs-

regelung in der Bauleitplanung. 
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2.4 Schutzgut Boden, Schutzgut Fläche 

 

Bestand 

Beim ca. 9,4 ha großen Geltungsbereich handelt es sich überwiegend um landwirtschaft-

lich genutzte Flächen, die sich im Nordosten an den Ortsrand von Rüdenhausen an-

schließen. Für eine bauliche Nutzung sind ca. 8,3 ha vorgesehen. Zur B 286 hin ist der 

Bau eines Lärmschutzwalls geplant. 

 

In der Bodenschätzung sind die Flächen im Geltungsbereich folgendermaßen eingestuft: 

 Stark lehmiger Sand mit einer Bodenzahl von 44 bzw. Ackerzahl von 44 

 Stark lehmiger Sand mit einer Bodenzahl von 38 bzw. Ackerzahl von 37 

 Lehmiger Sand mit einer Bodenzahl von 32 bzw. Ackerzahl von 32 

 Schwerer Lehm mit einer Bodenzahl von 44 bzw. Ackerzahl von 41 

 Ton mit einer Bodenzahl von 38 bzw. Ackerzahl von 38 

 

Umweltauswirkungen 

Von dem ca. 9,4 ha großen Geltungsbereich (überwiegend landwirtschaftlich genutzte 

Flächen im Anschluss an die bestehende Bebauung) sind ca. 8,3 ha für eine bauliche 

Nutzung vorgesehen. Die Änderung der bisherigen Darstellung im rechtskräftigen 

Flächennutzungsplan bedeutet eine entsprechende Überbauung und Neuversiegelung 

von Flächen. Damit verbunden ist der Verlust bzw. die Beeinträchtigung aller Boden-

funktionen. Durch Versiegelung / Teilversiegelung (Verlust von versickerungsfähigen 

Flächen) ist ebenso die Wasserfunktion betroffen. 

 

Um den Leitgedanken des Landesentwicklungsprogramms Bayern einer maßvollen 

Flächeninanspruchnahme durch kompakte Siedlungsbereiche und den Anforderungen 

nach § 1a (2) BauGB dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden Rechnung zu 

tragen, sind im Rahmen des Bebauungsplans entsprechende Maßnahmen vorzusehen 

(z. B. Festsetzung Maß der baulichen Nutzung). 
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2.5 Schutzgut Wasser 

 

Bestand 

Grundwasser 

Das Plangebiet befindet sich im Grundwasserstockwerk des Unteren Keupers, wo sich 

das Grundwasser fast ausschließlich in Kluft- und Schichtfugen bewegt. Hinsichtlich der 

hydrogeologischen Eigenschaften handelt es sich um eine regional bedeutende Wechsel-

folge von Kluft-(Karst-) und Kluft-(Poren-) Grundwasserleitern und Grundwassergering-

leitern. 

 

Oberflächengewässer 

Im Geltungsbereich sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Etwa 100 m nördlich 

des Geltungsbereichs verläuft der Schoßbach. 

 

Überschwemmungsgebiet / Hochwasserschutz 

Es sind keine amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiete betroffen. 

 

Trinkwasserschutzgebiete 

Es gibt keine Trinkwasserschutzgebiete in der näheren Umgebung vorhanden. 

 

Umweltauswirkungen 

Mit der Änderung der bisherigen Darstellung im rechtskräftigen Flächennutzungsplan ist 

eine Neuversiegelung und daher ein Verlust an Versickerungsflächen sowie eine Redu-

zierung der Grundwasserneubildungsrate verbunden. 

 

 

2.6 Schutzgut Klima / Luft 

 

Bestand 

Das Plangebet gehört zum fränkischen Trockengebiet. Die mittlere Jahrestemperatur 

beträgt 8 - 9 °C, die jährlichen Niederschläge liegen unter 600 mm. 

 

Das Plangebiet ist ohne besondere Bedeutung für das Geländeklima. Die Bereiche ent-

lang der Straßen (A 3 und B 286) sind durch den Straßenverkehr mit seinen Schadstoff-

emissionen stark vorbelastet. 
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Umweltauswirkungen 

Durch die Änderung der bisherigen Darstellung im rechtskräftigen Flächennutzungsplan 

sind aufgrund der Neuversiegelung von Vegetationsflächen Auswirkungen auf das Klein-

klima möglich, die aufgrund der Flächengröße jedoch nur als gering einzustufen sind. 

 

 

2.7 Schutzgut Landschaft 

 

Bestand 

Das Untersuchungsgebiet stellt sich als flach ansteigende Ebene am Fuß des Steiger-

waldtraufs dar. Die von Ost nach West verlaufenden Täler sind in diese Ebene eingetieft, 

ohne dieses zusammenhängende Landschaftsbild zu unterbrechen. 

 

Die Obstwiesen und Einzelbäume am Ortsrand sind neben ihrer Bedeutung für die Tier- 

und Pflanzenwelt auch für das Ortsbild im Orts- und Ortsrandbereich von besonderer 

Bedeutung. 

 

Umweltauswirkungen 

Durch die Änderung der bisherigen Darstellung im rechtskräftigen Flächennutzungsplan 

sind Auswirkungen auf die Landschaft und das Landschaftsbild zu erwarten, da freie 

Landschaft am bisherigen Ortsrand überbaut wird und verloren geht. Im Rahmen des 

Bebauungsplans ist festzusetzen, den Baumbestand an den Ortsrändern soweit wie 

möglich zu erhalten und das neue Baugebiet mit Neupflanzungen in die Landschaft 

einzubinden. 

 

 

2.8 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

 

Bestand 

Kultur- und sonstige Sachgüter (Bodendenkmäler, Baudenkmäler, Vorrang- oder Vor-

behaltsflächen für Bodenschätze) sind im Geltungsbereich oder der näheren Umgebung 

nicht bekannt.  

 

Umweltauswirkungen 

Keine 
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3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei 

Nichtdurchführung der Planung 

 

Ohne die 4. Änderung des Flächennutzungsplans wäre die Aufstellung des Bebauungs-

plans „Koppen“ und somit die bauliche Nutzung der Flächen nicht möglich. Im Markt 

Rüdenhausen wären kaum Flächen für Wohnbebauung zur Verfügung, um den bestehen-

den Bedarf zu decken. Rüdenhausen wäre weiterhin als Marktgemeinde mit angespann-

tem Wohnungsmarkt eingestuft. Dem hohen Wohnungsdefizit, der unzureichenden Neu-

bautätigkeit sowie der überdurchschnittlichen Mietpreiserhöhung wäre nicht entgegen-

gewirkt.  

 

Die Verringerung der Emissionen aus der B 286 durch den Bau des Lärmschutzwalls - 

auch zu Gunsten der bestehenden Bebauung - wäre hinfällig.  

 

Der Geltungsbereich würde weiterhin landwirtschaftlich intensiv genutzt werden und als 

Lebensraum für boden- und heckenbrütende Vogelarten zur Verfügung stehen. 

 

 

 

4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum 

Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

 

4.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung 

 

Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung werden auf der Ebene des Bebauungs-

plans festgesetzt (z. B. aktive und passive Lärmschutzmaßnahmen, Reduzierung des 

Versiegelungsgrades, artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen). 

 

 

4.2 Maßnahmen zum Ausgleich (Eingriffsregelung, Artenschutzrecht) 

 

Die Anwendung der Eingriffsregelung, insbesondere die Ermittlung des Kompensations-

bedarfs und Festsetzung notwendiger Ausgleichsflächen erfolgt im Rahmen des Ver-

fahrens zur Aufstellung des Bebauungsplans auf Grundlage des Bayerischen Leitfadens 

zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung (Bayerisches Umweltministerium). 
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Ebenso sind die im Zuge der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung zu ermittelnden 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen auf der Ebene des Bebauungsplans fest-

zusetzen. Die ermittelten Ausgleichsflächen sind im Bebauungsplan als „Flächen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ festzusetzen. 

 

 

 

5 Alternative Planungsmöglichkeiten 

 

Im Vorfeld der Planungen wurden zwei weitere Möglichkeiten zur Erweiterung des Orts-

bereichs geprüft und mit dem Landratsamt Kitzingen vorabgestimmt. Eine Erschließung 

im nordwestlichen Bereich von Rüdenhausen ist auf Grund der Eigentumsverhältnisse 

nicht möglich, da Bemühungen seitens des Marktes Rüdenhausen in Bezug auf den 

Erwerb der benötigten Flächen nicht erfolgreich waren. Außerdem befindet sich ein 

landwirtschaftlicher Betrieb mit Viehhaltung in diesem Bereich. Hier müssen bei angren-

zender Bebauung Emissionsabstände eingehalten werden. 

 

Eine weitere Möglichkeit zur Erweiterung des Ortsbereichs Richtung Süden würde den 

Ortsbereich in südlicher Richtung strecken und ergäbe kein ortsabrundendes Bild. Zu-

dem sind in diesem Bereich ertragreiche landwirtschaftliche Flächen vorhanden. Aus 

diesem Grund muss von einer Erschließung im Anschluss an das bestehende Wohngebiet 

abgesehen werden. 

 

Für die geplante städtebauliche Entwicklung wurde deshalb der vorliegende Standort 

gewählt, da hier der Ort nach außen hin am besten abgerundet wird und o. g. Konflikte 

nicht entgegenstehen (fehlende Verfügbarkeit, Emissionen aus der Landwirtschaft, In-

anspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flächen mit hoher Ertragsfähigkeit). 

 

 

 

6 Beschreibung der verwendeten Methodik und Hinweise auf 

Schwierigkeiten und Kenntnislücken 

 

Die Erstellung des Umweltberichts erfolgt nach dem „Leitfaden zur Umweltprüfung in 

der Bauleitplanung“ (ergänzte Fassung, 2. Auflage) des Bayerischen Umwelt-

ministeriums. Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal-argumentativ.  
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Die Belange des Immissionsschutzes, der Eingriffsregelung und des Artenschutzrechts 

sind im Rahmen der Bebauungsplanung detailliert zu prüfen. 

 

 

 

7 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

 

Die Änderung des Flächennutzungsplans hat keine unmittelbaren Umweltauswirkungen; 

eine Überwachung ist daher nicht erforderlich. 

 

 

 

8 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

 

Mit der Änderung des Flächennutzungsplans will der Markt Rüdenhausen die Reali-

sierung eines Baugebiets für Wohnbauflächen, gemischte Bauflächen und gewerbliche 

Bauflächen am nordöstlichen Ortsrand von Rüdenhausen bauleitplanerisch vorbereiten, 

um der vorhandenen Nachfrage nach entsprechenden Bauflächen nachzukommen. Der 

Änderungsbereich ist derzeit größtenteils landwirtschaftlich genutzt und im Flächen-

nutzungsplan bisher als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. 

 

Umweltauswirkungen sind vor allem für die Schutzgüter Boden, Wasser, Tiere und Pflan-

zen sowie Landschaftsbild zu erwarten. Möglichkeiten zur Vermeidung, Verringerung 

oder zum Ausgleich sind auf der Ebene des Bebauungsplans, der im Parallelverfahren 

aufgestellt wird, zu prüfen und festzusetzen, insbesondere: 

 grünordnerische Festsetzungen (Ortsrandeingrünung und Durchgrünung der Bau-

flächen) 

 Ausgleichsflächen und -maßnahmen aufgrund der Eingriffsregelung in der Bauleit-

planung  

 artenschutzrechtliche Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen im Hinblick auf 

Nachweise von boden- und heckenbrütenden Vogelarten (z. B. Feldlerche) 
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